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über nie. öffentliche Sitzung des Landtagen vorn lLMärz 19ä4v 

Anwesend alle Abgeordneten. 

Regierungsvertreter Reg. Chef DroHoop 

Schriftführer Gassner 

President begrüsst die Herren zur öffentlichen Sitzung und führt 

aus p 
Aus der Konferenzsitzung ergaben sich zur Behandlung in öffent" 

licher Sitzung 

l, Uebernahne der schweizerischen Ursprungszeugnisirerordnung und 

2«Genehmigung des Gesch&ftaberiehtes der Sparkasse pro 1939 

Die Regierung hat mit den zustand. igen schweizerischen Stellen seit 

langer Zeit verhandelt wegen Anerkennung des schweizerischen Ur- 

aprungzeiehens für liechtensteinische Waren und in jüngster Zeit 

Fegen Einschluss Liechtensteins in die Kriegsrisikoversicherung, 

Voraussetzung hiefür ist di Uebernahme der schweizerischen Ur- 

$prungszeugnisverordnung vom Jahre 1929. Diese gehört zu jener Ge- 

setzgebung, die auf Grund des Zollvertrages von Liechtenstein 

übernom-len werden muss, Ueber den Inhalt der Verordnung ist Ihnen 

in der Konferenz das N. Piere mitgeteilt worden, Die liechtsnatei- 

nische Wirtschaftskammer in Vaduz wird als Ursprungezeugniestelle 

für Liechtenstein bestimmt'Angesiohte der Dringlichkeit der ein- 

gangs erwähnten Fragen empfehlen wir die Uebernahme dieser Ver- 

ordnung4Die Regierun, hat deren Uebernahme besohl esen, 

Die Uebe nahme dieser schweizerischen Ursprangszeugnisver' 

Ordnung auf Liechtenebein wird einstimmig beschlossene 

2.. Geschaftsbericht der Sparkasse für 1939, 

2r4sident Sie haben die. . usfiihrungen und Zahlen des Berichtes 

in der Konferenz zur Kenntnis genommen und die Empfehlung des 

Aufsichtsrates der Sparkasse ebenfalleeWenn weiter keine Diakus- 

sinn gewünscht wird, möchte ich bitten, auf die nochmalige Lesung 

zu verzichten, nachdem der Inhalt in der Konferenz des eingegend- 

$ten zur Kenntnis genommen worden ist.. 
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Der Geschwftsbericht und die Verteilung des Reingewinne a gem. 

Vorschlag wird vom Landtage einstimmig genehmigtpund der Bericht 
der Geschaftsprüfungskommission zur weiteren Ueberprüfung überwiesen. 

Sodann wird noch das Protokoll derbletzten Sitzung verlesen 

und genehmigt, 

Schluss der Sitzung j6 Uhrf 
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